
3204 Ea – 1.217-Sdb. (2023) 

P r ä s i d i u m s b e s c h l u s s 

I. 

Aus Anlass 

"von der Veröffentlichung ausgenommen" 

wird der Geschäftsverteilungsplan unter Aufrechterhaltung im Übrigen wie folgt 

geändert bzw. ergänzt: 

II. 

Mit Wirkung zum 01.02.2023: 

Die Regelung unter J.I. Absatz 1 GVP wird wie folgt neu gefasst: 

Nimmt der Güterichter am Turnus der Zivil-, Straf- oder der Familienabteilungen teil, 

findet eine Anrechnung des Güteverfahrens (im Verhältnis 1:2) auf den jeweiligen 

Turnus statt. Bearbeitet der Güterichter gemäß § 36 Abs. 5 FamFG (J.III.) keine 

Abteilung in Familiensachen, findet in Abweichung von Satz 1 eine Anrechnung des 

Güteverfahrens (im Verhältnis 1 Güteverfahren : 3 Zivil- oder Ds-Strafsachen) auf den 

jeweiligen Turnus statt. 

III. 

Mit Wirkung zum 20.02.2023: 

Die Abteilung 136 (Pütz) nimmt bis zum 12.03.2023 nicht am Turnus der 

Videovernehmungen kindlicher und jugendlicher Zeugen gemäß D.IV.5 GVP teil. 



 

IV. 

Mit Wirkung zum 27.02.2023: 

 

1. 

Die richterlichen Geschäfte der Abteilung 11c werden Richterin Lampen übertragen. 

 

2. 

Richterin Lampen wird in der Liste unter A.I. GVP geführt. 

 

3. 

Die Abteilung 11c (Lampen) nimmt mit der Zahl „7“ am Turnus der allgemeinen 

Zivilsachen (C.II.2 GVP) teil. 

 

V. 

Mit Wirkung zum 01.03.2023: 

 

1. 

Die richterlichen Geschäfte der Abteilung 128 werden Richterin am Amtsgericht Kleba 

übertragen. 

 

2. 

Die Abteilung 128 nimmt mit der Zahl „5“ am Turnus der Einzelrichterstrafsachen 

(D.III.4 GVP) teil. 

 

3. 

Die Abteilung 128 (Kleba) nimmt die nächsten 4 Mal nicht am Turnus der 

Einzelrichterstrafsachen (D.III.4 GVP) teil. 

 

4. 

Die richterlichen Geschäfte der Abteilung 328 werden Richterin am Amtsgericht Kleba 

übertragen. 

 

5. 

Die Abteilung 328 nimmt mit der Zahl „5“ am Turnus der Bußgeldsachen (D.III.5 GVP) 

teil. 

 

6. 



Die Abteilung 328 (Kleba) nimmt die nächsten 2 Mal nicht am Turnus der 

Bußgeldsachen (D.III.5 GVP) teil. 

 

7. 

Richterin am Amtsgericht Kleba wird in der Liste unter A.III.GVP geführt. 

 

VI. 

Mit Wirkung zum 20.03.2023: 

 

1. 

Richterin am Amtsgericht Hagenbuch scheidet als Abteilungsrichterin der Abteilungen 

23, 97 Buchst. M, 99 Buchst. St sowie als Vertreterin der Abteilungen 94 Buchst. D, 

95 Buchst. E und 99 Buchst. Q und als Ablehnungsrichterin in Betreuungssachen (I. 

V. GVP) aus. 

 

2. 

Richterin am Amtsgericht Hagenbuch ist bis zum 31.03.2023 weitere Vertreterin der 

Abteilung 257 mit Vorrang vor dem planmäßigen Vertreter. 

 

3. 

Richterin am Amtsgericht Hagenbuch wird in der Liste unter A.II. GVP geführt. 

 

VII. 

Mit Wirkung zum 01.04.2023: 

 

1. 

Die richterlichen Geschäfte der Abteilung 257 werden Richterin am Amtsgericht 

Hagenbuch übertragen. 

 

2. 

Richterin Wilhelm ist weitere Vertreterin der Abteilung 257 mit Vorrang vor dem 

planmäßigen Vertreter. 

 

3. 

Richterin Görtz werden die richterlichen Geschäfte der Abteilungen 23, 97 Buchst. M, 

99 Buchst. St sowie die Vertretung der Abteilungen 94 Buchst. D, 95 Buchst. E und 99 

Buchst. Q übertragen.  

 

4. 



Richterin Görtz ist Ablehnungsrichterin in Betreuungssachen (I. V. 6. GVP). 

 

5. 

Richterin Görtz wird in der Liste unter A.VI. GVP geführt. 

 

6. 

Richterin Hirt werden vorbehaltlich der Erteilung eines Dienstleistungsauftrages die 

richterlichen Geschäfte der Abteilung 18 (Dr. Bongartz) übertragen. 

 

7. 

Richterin Hirt wird in der Liste unter A.I. GVP geführt. 

 

8. 

Die Abteilung 118 (Bhattacharya) nimmt mit der Zahl „7“ am Turnus der 

Einzelrichterstrafsachen (D.III.4 GVP) teil. 

 

9. 

Die Abteilung 318 (Bhattacharya) nimmt mit der Zahl „7“ am Turnus der 

Bußgeldsachen (D.III.5 GVP) teil. 

 

VIII. 

Die Vertretung der Abteilungen 280 (Wilden) und 281 (Dr. Henke) werden für den 

Zeitraum 06.03.2023 bis 10.03.2023 wie folgt geregelt: 

 

Abt. 280 (Wilden): Abt. 279 (Lange) 

Abt. 281 (Dr. Henke): Abt. 274 (Taube) 

 

Die vorstehenden Vertretungen erfolgen in Anrechnung auf die Vertretungstage als 

weiterer (außerplanmäßiger) Vertreter gemäß B.II.6 b) GVP. 

 

Düsseldorf, 13.02.2023 

Das Präsidium des Amtsgerichts Düsseldorf 
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